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TOP 6 ÄNDERUNGEN DER ZUGANGS- UND ZULASSUNGSORDNUNGEN AUS DEM BEREICH LEHRAMT   
 A) DRITTE ÄNDERUNG DER ZUGANGSORDNUNG DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG FÜR ALLE BA-

CHELOR-STUDIENGÄNGE, MIT DENEN DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE LEHRAMT ERFÜLLT WERDEN 
 

 
Sachstand 
Folgende Änderungen für die Zugangsordnung werden vorgeschlagen: 
- § 2 Absatz 2 Satz 1 Besondere Zugangsvoraussetzungen für den Teilstudiengang Englisch 
Um die hinreichenden Sprachkenntnisse sicherzustellen sollen die Zugangsvoraussetzungen für das Unterrichtsfach 
Englisch angehoben und damit an das Niveau der umliegenden Universitäten angeglichen werden. 
 
- § 6 Inkrafttreten 
Streichung von Absatz 2 Satz 2 aufgrund zeitlicher Überholung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die dritte Änderung der Zugangsordnung der Leuphana Universität 
Lüneburg für alle Bachelor-Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden in der 
Fassung gem. Anlage 1 zur Drs. Nr. 371/79/4 WiSe 2012/2013.  

 
 



Dritte Änderung der Zugangsordnung 
der Leuphana Universität Lüneburg für alle 

Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen 
die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden 

 
 
Aufgrund von § 18 Abs. 6 NHG in der Fassung vom 10. Juni 2010 (Nds,GVBl. 
S. 242), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.06.2012 
(Nds.GVBl. S. 186) hat der Senat der Leuphana Universität am…….folgende 
Änderung der „Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle 
Bachelorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt vermittelt werden“ vom 14. Mai 2008 (Leuphana Gazette Nr. 
11/08 vom 16. Juli 2008), zuletzt geändert 16. März 2011 (Leuphana Gazette 
Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) beschlossen. Der Stiftungsrat hat diese Änderung 
gem. § 18 Abs. 14 NHG iVm § 62 Abs. 4 NHG am…….genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T   I 
 
Die „Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle 
Bachelorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt vermittelt werden“ vom 16. Juni 2008 (Leuphana Gazette Nr. 
11/08), zuletzt geändert am 16. März 2009 (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 
14.07.2011) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 2 Abs. 2 Satz 1 (Besondere Zugangsvoraussetzungen für den 
Teilstudiengang Englisch) wird wie folgt geändert: 

 
Beim ersten Spiegelstrich wird die anstelle der Mindestpunktzahl 
von 9 Punkten die Mindestpunktzahl „11“ eingefügt. 
Beim zweiten Spiegelstrich wird der Punktwert des 
internetbasierten TOEFL-Tests von 79 auf „87“ Punkte 
heraufgesetzt. Der zweite Halbsatz wird gestrichen: „oder einen 
papierbasierten TOEFL-Test mit 550 Punkten“. 
Beim dritten Spiegelstrich wird der Punktwert für den IELTS-Test 
von 5,7 Punkten auf „6“ Punkte heraufgesetzt.  

 
2. § 6 (Inkrafttreten) wird wie folgt geändert:  

 
§ 6 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

 
 
 

A B S C H N I T T   I I 
 
Die Änderung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am Tage nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Leuphana Universität Lüneburg (Leuphana Gazette) in Kraft.

ANLAGE 1 zur Drs. Nr. 
371/79/4 WiSe 2012/2013
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6. 
Neubekanntmachung der Zugangsordnung 

der Leuphana Universität Lüneburg für alle 
Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die 

Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung 

vom 14. Januar 2009 und der zweiten Änderung 
vom 16. März 2011 

 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der Zugangsordnung der Leuphana Universität Lüneburg für alle 
Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzun-
gen für ein Lehramt vermittelt werden vom 14. Mai 2008 (Leuphana Ga-
zette Nr. 11/08 vom 16. Juni 2008), in der nunmehr geltenden Fassung 
unter Berücksichtigung der ersten Änderung vom 14. Januar 2009 
(Leuphana Gazette Nr. 3/09 vom 2. März 2009) und der zweiten Änderung 
vom 16. März 2011 (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) be-
kannt.  

 
 

Zugangsordnung  
der Leuphana Universität Lüneburg 

für alle Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), 
mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt 

vermittelt werden 
 

§ 1 
Allgemeine Zugangsvorraussetzungen 

(1) Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen zu allen Teilstudiengängen 
des 2-Fach-Bachelor-Studiengangs erfüllen Bewerberinnen und Bewer-
ber mit der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen Hochschul-
reife oder einer anderen als gleichwertig anerkannten Vorbildung gem. § 
18 Abs. 1 NHG.  

(2) Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife oder einer als 
gleichwertig anerkannten Vorbildung sind ohne weitere Nachweise zu-
gangsberechtigt, sofern sie in der ihrer schulischen Vorbildung entspre-
chenden Fachrichtungen studieren.“  
 

§ 2 
Besondere Zugangsvoraussetzungen 
für den Teilstudiengang „Englisch“ 

(1) Bewerberinnen und Bewerber gem. § 1 Abs. 1 sind  über die allgemei-
nen Zugangsvoraussetzungen hinaus nur dann zugangsberechtigt, wenn 
sie hinreichende Kenntnisse in der Fremdsprache Englisch nachweisen. 

(2) Die hinreichenden Sprachkenntnisse werden, soweit Englisch nicht 
die Muttersprache der Bewerberin oder des  Bewerbers ist, nachgewie-
sen durch 
- die in der HZB ausgewiesene Mindestpunktzahl von 9 Punkten im Leis-

tungsfach Englisch bzw. in Englisch als erstes, zweites oder drittes 
Prüfungsfach (erhöhtes Anforderungsniveau) der gymnasialen Ober-
stufe (als Durchschnitt der vier Kursstufenhalbjahre und der Abitur-
prüfung) oder 

- einen internetbasierten TOEFL-Test mit einem Punktwert von mindes-
tens 79 Punkten oder oder einen papierbasierten TOEFL-Test mit 550 
Punkten 

 oder 
- einen IELTS (International English Language Testing System) mit min-

destens 5,7 Punkten 
 oder 

- einen CAE-Test (Cambridge Certificate of Advanced English) mit der 
Note „B“.  

Die Testergebnisse dürfen zu Beginn des Studiums nicht älter als 2 Jah-
re sein. 
 

§ 3 
Besondere Zugangsvoraussetzungen 

für den Teilstudiengang „Musik“ 
(1) Die Bewerbung für das Fach „Musik“ setzt gem. § 18 Abs. 4 NHG den 
Nachweis einer besonderen künstlerischen Befähigung voraus.  

(2) Die besondere künstlerische Befähigung ist durch eine Prüfung 
nachzuweisen. Die Prüfung findet einmal jährlich statt. Bei Vorliegen be-
sonderer Umstände kann die Prüfung auch mehrmals jährlich durchge-
führt werden. 

(3) Die Befähigungsprüfung wird von der Fakultät Bildung durchgeführt. 
Hierfür setzt die Dekanin oder der Dekan die erforderliche Anzahl von 
Prüfungskommissionen ein. Jede Kommission besteht aus zwei haupt-
amtlich oder hauptberuflich Lehrenden des Faches Musik. Nebenamtlich 
Lehrende können in Ausnahmefällen Mitglieder von Prüfungskommissio-
nen werden, wenn sie mindestens 1 Jahr an der Leuphana Universität 
Lüneburg lehrend tätig waren und mindestens das erste Staatsexamen 
für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Fach Musik oder 
eine gleichwertige Prüfung abgelegt haben. Mindestens 1 Mitglied muss 
zur selbständigen Lehre berechtigt sein. 

(4) Die Teilnahme an der Prüfung ist nur auf schriftlichen Antrag mög-
lich. Dieser muss bis zum 30. April eines Jahres (Ausschlussfrist) bei der 
Universität eingegangen sein. Diesem Antrag ist beizufügen: 
1. ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem der künstlerische Werdegang 

hervorgeht und 
2. die Angabe, mit welchem Instrument der musikalische Vortrag erfol-

gen soll. 

(5) Über die Zulassung zur künstlerischen Prüfung entscheidet die De-
kanin oder der Dekan. Zur Befähigungsprüfung wird nicht zugelassen, 
wer die Voraussetzungen nach Abs. 4 nicht nachweist und die Befähi-
gungsprüfung bereits einmal erfolglos wiederholt hat. Hierüber wird ein 
schriftlicher Bescheid erteilt. 

(6) Die Prüfung erstreckt sich auf folgende künstlerische Aufgabenstel-
lungen: 
1. Klausur: Gehörbildung und elementare Musiktheorie (Zeit: 60 Minu-

ten) 
2. Musikalischer Vortrag nach eigener Wahl mit mindestens einem Ge-

sangsstück (Zeit: 10 Minuten) 
Die Prüfung findet vor den beiden Mitgliedern der Prüfungskommission 
statt. Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von beiden 
Prüfenden zu unterzeichnen ist.  

(7) Auf Grund der einzelnen Prüfungsleistungen entscheidet die Prü-
fungskommission, ob eine besondere künstlerische Befähigung im Fach 
Musik nachgewiesen ist. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungs-
leistungen von den Mitgliedern der Prüfungskommission mit insgesamt 
„bestanden“ bewertet worden sind. Über die festgestellte besondere 
künstlerische Befähigung wird eine Bescheinigung erteilt, die das Datum 
der mündlichen Prüfung trägt. Der Nachweis gilt für die Immatrikulati-
onstermine der folgenden zwei Jahre. Ist die Prüfung nicht bestanden, 
wird ein mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehener Bescheid erstellt. 
Erfolglose Bewerberinnen und Bewerber können die Befähigungsprüfung 
einmal wiederholen.  

(8) Prüfungs- und Studienleistungen, die an anderen Hochschulen mit 
vergleichbaren Studiengängen oder auf ähnliche Weise erbracht worden 
sind, können auf entsprechenden Antrag ganz oder teilweise anerkannt 
werden. Entsprechendes gilt für Leistungsnachweise von Konservatorien 
und vergleichbaren Ausbildungsstätten. Der Antrag muss ebenfalls bis 

aktuell gültige Fassung der Zugangsordnung Lehramt
Anlage 1 zur Drs. Nr.  
371/79/4 WiSe 2012/2013
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zum 30. April eines Jahres mit den erforderlichen Nachweisen bei der U-
niversität eingegangen sein. Die Prüfungskommission entscheidet über 
die Anerkennung und erteilt hierüber einen entsprechenden Bescheid.  

 
§ 4 

Besondere Zugangsvoraussetzungen 
für den Teilstudiengang „Sport“ 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber für das Fach Sport haben 
neben der Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 Abs. 1 NHG als wei-
tere Zugangsvoraussetzung eine fachbezogene, besondere Bewegungs-
fähigkeit nachzuweisen. 

(2) Der Nachweis der besonderen Eignung wird durch das Ablegen einer 
sportmotorischen Prüfung (Eignungstest) erbracht. Der Eignungstest 
wird von der Fakultät Bildung durchgeführt. Für die Durchführung des 
Feststellungsverfahrens wird vom Institut für Freizeitforschung, Spiel- 
und Bewegungserziehung (IFSB) ein Ausschuss gebildet, dem zwei 
hauptamtlich oder hauptberuflich Lehrende des Faches Sport angehören. 
Das IFSB wählt die Ausschussmitglieder und deren Vertreter für die 
Dauer von 2 Jahren. Der Ausschuss kann weitere Mitglieder aus dem 
Kreis der Lehrkräfte des IFSB gemäß deren fachlicher Eignung zu Prüfe-
rinnen und Prüfern bestellen. 

(3) Vom Eignungstest können sich auf Antrag befreien lassen: 
a) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an einer anderen 

Universität eine in ihren Anforderungen gleichwertige Prüfung er-
folgreich abgelegt haben, 

b) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die die in der HZB aus-
gewiesene Mindestpunktzahl von 12 Punkten im Leistungsfach Sport 
bzw. in Sport als erstes, zweites oder drittes Prüfungsfach (erhöh-
tes Anforderungsniveau) der gymnasialen Oberstufe (als Durch-
schnitt der vier Kursstufenhalbjahre und der Abiturprüfung) erreicht 
haben, 

c) Studienortwechsler mit bestandener BA-Prüfung im Fach Sport, 
d) Studierende in von der Fakultät anerkannten Austauschprogrammen. 
Über die Befreiung entscheidet der nach Abs. 2 einzurichtende Aus-
schuss. 

(4) Der Eignungstest besteht aus einer praktischen Prüfung. Durch das 
Feststellungsverfahren sollen die Bewerberinnen und Bewerber nach-
weisen, dass sie die erforderlichen Bewegungsfähigkeiten besitzen, um 
das geplante Fachstudium aufzunehmen und voraussichtlich erfolgreich 
beenden zu können. Die Bewerberin/der Bewerber muss sich vor Beginn 
des Eignungstests durch ein amtliches Identitätsdokument ausweisen. 

(5) Die Teilnahme am Eignungstest sowie die Befreiung vom Eignungs-
test sind nur auf schriftlichen Antrag möglich. Diese müssen bis zum 20. 
Juni eines Jahres (Ausschlussfrist) bei der Universität eingegangen 
sein. Diesen Anträgen ist beizufügen: 
1.  der Nachweis der Ausbildung in Erster Hilfe, nicht älter als zwei Jah-

re, 
2.  der Nachweis des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der 

DLRG, des DRK oder des ASB – Bronze, nicht älter als zwei Jahre, 
3.  ein ärztliches Attest (nicht älter als 3 Monate), in dem bescheinigt 

wird, dass die Bewerberin oder der Bewerber sporttauglich ist, 
4.  die Anträge auf Befreiung von der Prüfung nach Abs. 3 . 

(6) Der Eignungstest erstreckt sich auf die in der Anlage zu dieser Ord-
nung näher bezeichneten Teilgebiete: 
- Spielen (A) 
- Laufen, Springen, Werfen (B) 
- Turnen und Bewegungskünste (C) 
Inhalte, Anforderungen und Bewertung der Teilprüfungen sind in der An-
lage geregelt. Die Teilprüfungen sind zeitlich versetzt an einem Tag ab-
zulegen. Jede Teilprüfung wird von zwei Prüfern nach § 4 (2) gemeinsam 
abgenommen. Der Eignungstest ist bestanden, wenn der Bewerber/ die 
Bewerberin in 12 von 13 Teilprüfungen die geforderten Leistungen er-

bracht hat. Die Bewerberinnen und Bewerber erhalten eine schriftliche 
Mitteilung über das Bestehen oder Nichtbestehen des Eignungstests. 

(7) Der Eignungstest wird einmal im Jahr durchgeführt. Der genaue 
Termin wird vom Ausschuss jeweils rechtzeitig vorher festgelegt. Die 
Bekanntgabe des Termins erfolgt über Internet und durch Aushang im 
Institut für Freizeitforschung, Spiel- und Bewegungserziehung. Für die 
Teilnahme werden keine Gebühren oder Entgelte erhoben. Erfolglose Be-
werberinnen und Bewerber können die Befähigungsprüfung einmal wie-
derholen. 
 

§ 5 
Höhere Fachsemester und Zulassungsanspruch 

(1) Die allgemeinen und besonderen Zugangsvoraussetzungen nach den 
§§ 1 - 4 gelten entsprechend für Bewerbungen zu allen Fachsemestern. 

(2) Das Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen nach den §§ 2 - 4 be-
gründet keinen Anspruch auf Zulassung zum Studium. 
 

§ 6 
Inkraftreten 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Stiftungsrat am 
Tag nach der Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der 
Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. Zugleich treten außer Kraft die 
Zugangsordnungen für die Teilstudiengänge „Deutsch“ und „Mathema-
tik“ im 2-Fach-Bachelor-Studiengang vom 16. Juni 2006 (Universität Lü-
neburg INTERN Nr. 08/06), die Ordnung über den Nachweis einer beson-
deren künstlerischen Befähigung zum Studium des Faches Musik in den 
Studiengängen Lehramt an Grund- und Hauptschulen und Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen an der Universität Lüneburg vom 7.4.1997 (Nds. 
MBl. Nr. 17/97, S. 619) sowie die Zugangsordnung für den Teilstudien-
gang Englisch im 2-Fach-Bachelor Studiengang vom 30.08.2006 (Univer-
sität Lüneburg INTERN Nr. 13/06) i.d.F. der 1. Änderung vom 09.05.2007 
(Leuphana Gazette Nr. 05/07). 
 
 
 

aktuell gültige Fassung der Zugangsordnung Lehramt
Anlage 1 zur Drs. Nr.  
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ANLAGE 
zu §4 Abs. 6 

 
EIGNUNGSTEST 
Inhalte, Anforderungen und Bewertungen des Eignungstests 
Die Zahlen in Klammern (  ) geben die Versuche an. 

 
 

A  SPIELEN 
Demonstration der Ballspiel-, Zuspiel- und Mitspielfähigkeit, 
Demonstration der Wahrnehmungs-, Antizipations- und Koordinations-
fähigkeit. 

1) Volleyballspiel 4:4 
Aufgabe, Schlagen des Balles von der Grundlinie in das gegnerische 
Spielfeld, Technik individuell - aber regelgerecht - wählbar. Oberes 
Zuspiel (Pritschen) unteres Zuspiel (Baggern), einfache Angriffsak-
tionen. 

 Bewertungskriterien:  

- Aufrechterhalten des Spiels: Der Spieler sollte in der Lage sein, 
das Spiel in Gang zu halten, d.h. ihm zugespielte Bälle regelgerecht 
weiterzuspielen, 

- Bewegung zum Ball: Der Spieler sollte die Flugkurve des Balls so 
weit antizipieren können, dass er sich in eine günstige Spielpositi-
on bringen kann, um den Ball zu spielen, 

- Oberes Zuspiel: beidhändig, mit den Fingerspitzen, Beginn: Beu-
gung in Knie, Hüfte und Ellenbogengelenk bis zur Streckung am En-
de der Bewegung, 

- Unteres Zuspiel: beidarmig, Strecken der Arme, Beginn: Beugung 
in Knie, Hüfte und Ellenbogengelenk bis zur Streckung am Ende der 
Bewegung, 

- Einfache Angriffsaktionen: im Pritschen, Pritschen aus dem 
Sprung, Angriffsschlag aus dem Stand oder aus dem Sprung mit 
Anlauf. 

 2) 3 verschiedene Bälle zum Prellen bringen (je 3) 
Die Aufgabe besteht darin, drei verschiedene, auf dem Boden lie-
gende Bälle zum Prellen zu bringen. 

3) Ballprellen mit rhythmischem Ballwechsel zum Partner (2) 
Diese Übung wird paarweise durchgeführt. Sie stehen sich gegen-
über und jeder Partner hat einen Ball. Beide prellen den Ball im glei-
chen Rhythmus. Dann erfolgt ein Wechsel: Jeder Partner übernimmt 
dabei den Ball des anderen und es soll weiter im Rhythmus geprellt 
werden. 

4) Tschoukball (2) 
Einen Ball von einer festgelegten Linie auf ein Tschouk-Brett werfen 
und danach den Ball wieder auffangen, bevor er den Boden berührt. 

 
 

B  LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN 
Demonstration der physischen und koordinativen Leistungsfähigkeit 
(quantitativ) 

5) 100 m Sprint (1) 
Männer: 13,4  sec, Frauen: 16,0 sec  

6) Weitsprung (2) 
Männer: 4,75 m, Frauen: 3,75 m 

7) Kugelstoß (2) 
Männer: 8,0 m (7,25kg), Frauen: 6,75 m (4,0kg) 

8) 3000m-Lauf (1) 
Männer: 13 min, Frauen: 15 min 

 
 

C  TURNEN UND BEWEGUNGSKÜNSTE 
Demonstration der Bewegungs- und Darstellungsfähigkeit an Geräten, 
der Gleichgewichts- und Rhythmusfähigkeit. 

9) Sprunghocke über ein Pferd (2) 
Männer 1,20m Höhe 
Frauen 1,10m Höhe 
Brettabstand beliebig. 
Bewertungskriterien: Beidbeiniger Absprung, gleichzeitiger Stütz und 
Abdruck der Hände; gerades Hocken, ohne dass die Füße das Pferd 
berühren; kontrollierte Landung auf beiden Füßen. 

10) 2 Sprünge vom Minitrampolin  (2) 
Anlauf und Absprung vom Minitramp mit anschießendem Hocksprung 
/ Grätschwinkel-Sprung. 
Bewertungskriterien: Dynamisch-rhythmischer Anlauf,  beidbeiniger 
Absprung aus dem Minitramp, kontrollierte Landung auf beiden Fü-
ßen. 

11) Bodenkür (2) 
Schwingen in den Handstand, Abrollen, Sprungrolle, Strecksprung mit  
halber Drehung, Rolle  rückwärts durch den Hockstütz oder Hand-
stand, Handstütz-Überschlag seitwärts (Rad), Schrittsprung-
Schersprung, Standwaage. 
Bewertungskriterien: Die Elemente sind dynamisch zu verbinden. 
Handstand: gestreckter Körper und kontrolliertes Abrollen; Sprung-
rolle: mit deutlicher Flugphase; Rad: gestreckter Körper, d.h. ge-
streckte Hüfte und durch die Senkrechte geturnt. 

12) Jonglieren mit 3 Bällen (2) 
Mit drei Bällen über einen Zeitraum von mindestens 5 sec. 
ununterbrochen jonglieren können. 

13) Rola – Bola (2) 
Auf ein Rola-Bola-Brett aufsteigen und über einen Zeitraum von 
mindestens 5 sec. ununterbrochen im Gleichgewicht bleiben können. 

aktuell gültige Fassung der Zugangsordnung Lehramt
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TOP 6 ÄNDERUNGEN DER ZUGANGS- UND ZULASSUNGSORDNUNGEN AUS DEM BEREICH LEHRAMT   
 B) ZWEITE ÄNDERUNG DER ALLGEMEINEN ORDNUNG DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG FÜR DIE 

ZULASSUNG ZU ALLEN BACHELOR-STUDIENGÄNGEN, MIT DENEN DIE VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN LEHR-
AMT VERMITTELT WERDEN 

 

 
Sachstand 
Folgende Änderungen für die Zugangsordnung werden vorgeschlagen: 
- § 9  Auswahlkommission 
Die Aufgaben der Auswahlkommission werden – analog zur „Allgemeinen Ordnung für den Zugang und die Zulassung 
zum ‚Leuphana Bachelor‘“ ergänzt, da sie bislang in der Ordnung fehlten. 
 
- § 10 Übergangsbestimmung  
Neufassung der Übergangsbestimmung: Der FKR der Fakultät Bildung hat am 6.2.2013 auf Grundlage der Vorberei-
tungen einer seit einem Jahr tagenden Arbeitsgruppe beschlossen, dass die Stufe 3 (Auswahlgespräche) zunächst im 
Studiengang Lehren und Lernen pilothaft durchgeführt werden soll. In den Studiengängen der beruflichen Lehrerbil-
dung finden derzeit keine Auswahlgespräche statt.. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die zweite Änderung der allgemeinen Ordnung der Leuphana Uni-
versität Lüneburg  für die Zulassung zu allen Bachelor-Studiengänge, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt 
vermittelt werden in der Fassung gem. Anlage 2 zur Drs. Nr. 371/79/4 WiSe 2012/2013.  

 
 



Zweite Änderung der Allgemeinen Ordnung 
der Leuphana Universität Lüneburg für die Zulassung 

zu allen Bachelor-Studiengängen, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden 

(2-Fach-Bachelor) 
 
 

Aufgrund des § 5 des Nds. Hochschulzulassungsgesetzes vom 25.02. 2005 (Nds. GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
17.02.2010 (Nds.GVBl. S. 47) iVm § 11 der Hochschul-VergabeVO vom 22.06.2005 (Nds. GVBl. S. 215), zuletzt geändert durch VO vom 02. 
Januar 2013 (Nds.GVBl. S. 7)  hat der Senat der Leuphana Universität Lüneburg am …..folgende 2. Änderung der "Allgemeinen Ordnung der 
Leuphana Universität Lüneburg für die Zulassung zu allen Bachelorstudiengängen, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt 
werden (2-Fach-Bachelor)" vom 18. April 2007 (Leuphana-Gazette Nr. 1/09 vom 27. Januar 2009), zuletzt geändert am 16. März 2011 
(Leuphana Gazette Nr. 09/11 vom 14.07.2011) beschlossen. Das Präsidium hat die Änderung am ……genehmigt.  
 
 

A B S C H N I T T  I 
 

Die „Allgemeine Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg für die Zulassung zu allen Bachelorstudiengängen, mit denen die 
Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden (2-Fach-Bachelor)“ vom 18. April 2007 (Leuphana Gazette Nr. 1/09 vom 27. Januar 2009), 
zuletzt geändert am 16. März 2011 (Leuphana Gazette Nr. 09/11 vom 14.07.2011) wird wie folgt geändert:  
 

1. In § 9 (Auswahlkommission) wird folgender Absatz 2 ergänzt:  
 
„Die Auswahlkommission ist verantwortlich für die Durchführung der Auswahlverfahren in den Stufen 2 und 3. 2Dies schließt u.a. ein 
die nähere Ausgestaltung der Auswahlgespräche, die Einsetzung der Expertinnen und Experten, von denen mindestens die Hälfte 
Mitglieder der Universität sein sollen, und die Vergabe der Punkte.“ 

 
      

2. § 10 (Übergangsbestimmung für die Wintersemester 2013/2014 und 2014/15) wird wie folgt neu gefasst:  
 

 
Im Wintersemester 2013/2014 und im Wintersemester 2014/2015 erfolgt im Studiengang „Lehren und Lernen“ die Auswahl pilothaft 
mit Durchführung der 3. Stufe (Auswahlgespräche) gem. § 7. In den Studiengängen „Berufliche Bildung in der Sozialpädagogik“ 
und „Wirtschaftspädagogik“ erfolgt die Auswahl ohne Durchführung der 3. Stufe (Auswahlgespräche) gem. § 7. 
 
 
          A B S C H N I T T  II 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Leuphana 
Universität Lüneburg (Leuphana Gazette) in Kraft.  

ANLAGE 2 zur Drs. Nr. 
371/79/4 WiSe 2012/2013
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4. 
Neubekanntmachung der Allgemeinen Ordnung 

der Leuphana Universität Lüneburg für die Zulassung 
zu allen Bachelor-Studiengängen, mit denen die Voraus-

setzungen für ein Lehramt vermittelt werden 
(2-Fach-Bachelor) unter Berücksichtigung der Änderung 

vom 16. März 2011 
 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut Allgemeinen Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg für die 
Zulassung zu allen Bachelor-Studiengängen, mit denen die Voraussetzun-
gen für ein lehramt vermittelt werden (2-Fach-Bachelor) vom 18. April 
2007 (Leuphana Gazette Nr. 1/09 vom  27. Januar 2009) in der nunmehr 
geltenden Fassung unter Berücksichtigung der Änderung vom 16. März 
2011 (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) bekannt.  

 
 

Allgemeine Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg  
für die Zulassung zu allen Bachelor-Studiengängen, mit denen die Voraus-

setzungen für ein Lehramt vermittelt werden  
(2-Fach-Bachelor) 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
Diese Ordnung regelt die Zulassung zum 1. Fachsemester in allen Bache-
lor- Teil-Studiengängen (Fächern), mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt vermittelt werden (2-Fach Bachelor), soweit sie in der je-
weiligen Zulassungszahlenverordnung des Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur als zulassungsbeschränkt ausgewiesen sind. 
 

§ 2 
Bewerbungsfrist und Form 

1Die Bewerbung muss bis zum 15.07. (Ausschlussfrist) eines Jahres er-
folgen. 2Dabei soll die Form der Online-Bewerbung gewählt werden; 
schriftliche Bewerbungen sind daneben möglich. 3Die Bewerbungsformu-
lare der Leuphana Universität Lüneburg sind zu nutzen; Bewerbungen 
ohne Verwendung dieser Formulare sind nicht wirksam. 4Der Versand der 
Bewerbungen ist online oder per Post möglich. 5Bewerbungen per Fax und 
e-mail sind ausgeschlossen. 
 

§ 3 
Zulassungsverfahren 

(1)  1Die nach Abzug der Vorabquoten gem. § 4 der Hochschul-VergabeVO 
zur Verfügung stehenden Studienplätze eines Teil-Studiengangs werden 
zu 90% nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens 
vergeben. 2Die restlichen 10% werden nach Wartezeit vergeben. 
(2)  Am Zulassungsverfahren nimmt teil, 

- wer sich form- und fristgerecht um einen Studienplatz beworben hat, 

- die Zugangsvoraussetzungen erfüllt und 

- nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabever-
fahren teilnimmt. 

 
§ 4 

Hochschuleigenes Auswahlverfahren 
(1)  1Im Rahmen des hochschuleigenen Auswahlverfahrens (§ 5 Abs. 2 
Satz 1 NHZG) werden verschiedene Eignungskriterien mit der Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung kombiniert (§ 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 b NHZG). 2Hierbei kommt der Durchschnittsnote überwie-
gende Bedeutung für die Auswahlentscheidung zu. 3Die Auswahl erfolgt 
nach einer gem. §§ 5 und 6 zu bildenden Rangliste. 

(2) Das Auswahlverfahren umfasst 3 Stufen mit folgenden Kriterien: 
Erste Stufe (schriftliches Verfahren) (§ 5) 
a) Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (§ 5 Abs. 2 

Nr. 1 NHZG) 
b) Berufsausbildung und studienrelevante außerschulische Leistungen 

(§ 5 Abs. 3 Nr. 1 NHZG) 
Zweite Stufe (Studierfähigkeitstest) (§ 6) 
c) die erreichte Punktzahl in einer schriftlichen Aufsichtsarbeit, in der 

durch die bisherigen Abschlüsse nicht ausgewiesene Fähigkeiten 
und Kenntnisse nachgewiesen werden können, die für den Studiener-
folg von Bedeutung sind (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 NHZG) 

Dritte Stufe (Auswahlgespräche) (§ 7) 
d) die erreichte Punktzahl in einem vorstrukturierten Auswahlgespräch 

mit der Bewerberin/dem Bewerber (§5 Abs. 3 Nr. 3 NHZG). 
 

§5 
Erste Stufe (schriftliches Verfahren) 

(1)  In dieser Stufe können maximal 39 Punkte erreicht werden. 
(2) Bei diesem kombinierten Auswahlverfahren gilt folgende Gewich-
tung: 
- HZB-Durchschnittsnote: 77%  (max. 30 Punkte gem. Anlage 1) 
- Berufsausbildung, außerschulische Leistungen: 23% (max. 9 Punkte 

gem. Anlage 2) 
(3)  1Anhand der danach erzielten Punkte wird die Rangliste „schriftli-
ches Verfahren“ erstellt. 225 % der in dem Teil-Studiengang zur Verfü-
gung stehenden Plätze werden unmittelbar nach Erstellung der Rangliste 
an die rangbesten Bewerberinnen und Bewerber vergeben. 3Bei Rang-
gleichheit gilt § 13 Hochschul-VergabeVO entsprechend. 4Mit dem Zulas-
sungsbescheid wird den Bewerberinnen und Bewerbern eine Frist ge-
setzt, innerhalb derer sie die Annahme des Studienplatzes schriftlich 
bestätigen müssen. 5Liegt diese Erklärung nicht frist- und formgerecht 
vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 6Auf diese Rechtsfolge ist 
in dem Bescheid hinzuweisen. 7Freibleibende Plätze werden nach § 8 ver-
geben. 8Ein Nachrück- und Losverfahren findet nicht statt. 
 

§ 6 
Zweite Stufe (Studierfähigkeitstest) 

(1)  1Für die Bewerberinnen und Bewerber (mit Ausnahme der Rangbes-
ten) wird eine schriftliche Aufsichtsarbeit als Studierfähigkeitstest 
durchgeführt. 2Die Einladungen erfolgen in der Reihenfolge der Bewerbe-
rinnen und Bewerber auf der Rangliste „schriftliches Verfahren“. 3Nicht 
eingeladene Bewerberinnen und Bewerber werden weiter auf der Rang-
liste geführt und können aufgrund ihres Rangplatzes (§ 8)  im weiteren 
Haupt-, Nachrück- oder Losverfahren einen Studienplatz erhalten. 
4Eingeladene Bewerberinnen und Bewerber, welche nicht am Test teilge-
nommen haben, sind wie nicht eingeladene Bewerberinnen und Bewerber 
zu behandeln. 
(2) In dem Test können maximal 15 Punkte erreicht werden. 
 

§7 
Dritte Stufe (Auswahlgespräch) 

(1) In dieser Stufe erfolgt die Auswahl aufgrund der Bewertung eines 
vorstrukturierten Auswahlgesprächs, bei dem maximal 25 Punkte erzielt 
werden können.  
(2) Zu diesem Gespräch sollen nach der Reihenfolge der Rangliste nach 
§ 5 Abs. 3  mindestens viermal so viele Bewerberinnen und Bewerber 
eingeladen werden, wie Plätze zur Verfügung stehen.  
Nicht eingeladene Bewerberinnen und Bewerber werden weiter auf der 
Rangliste geführt und können aufgrund ihres Rangplatzes im weiteren 
Haupt-, Nachrück- oder Losverfahren einen Studienplatz erhalten. Einge-
ladene Bewerberinnen und Bewerber, welche nicht am Auswahlgespräch 
teilgenommen haben, sind wie nicht eingeladene Bewerberinnen und Be-
werber zu behandeln.  

aktuell gültige Fassung der Zulassungsordnung Lehramt
Anlage 2 zur Drs. Nr.  
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(3) 1Die Auswahlgespräche werden von mindestens zwei geschulten Ex-
pertinnen/Experten durchgeführt, die von der Auswahlkommission (§ 9) 
eingesetzt werden. 2Richtwert für die Dauer eines Gesprächs sind min-
destens 20 Minuten. 3Ziel des Gesprächs ist die Ermittlung von Motivati-
on, Interesse und Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber und 
ihre Eignung für den Studiengang. 4Für die Gespräche wird vorab von der 
Auswahlkommission ein Gesprächsleitfaden entwickelt, an dem die Ge-
sprächsführerinnen und Gesprächsführer sich zu orientieren haben.  
(4) Über die wesentlichen Inhalte der Gespräche sind standardisierte 
Protokolle zu führen, die von den beteiligten Expertinnen/Experten unter-
zeichnet werden.  
 

§ 8 
Erstellung der Gesamt-Rangliste für die Auswahlentscheidung 

(1) 1Nach Auswertung des Tests (§ 6) und der Auswahlgespräche (§ 7) 
werden die Punkte aus den Verfahrensstufen, die die Bewerberinnen und 
Bewerber durchlaufen haben, addiert, wobei aus den Punktzahlen für den 
Studierfähigkeitstest und das Auswahlgespräch ein arithmetischer Mit-
telwert gebildet wird. 2Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl 
(maximal 59 Punkte) wird unter allen Bewerberinnen und Bewerbern eine 
Gesamtrangliste erstellt. 3Bei Ranggleichheit gilt § 13 Hochschulverga-
beVO entsprechend.  
(2) 1Die Auswahlentscheidung trifft das Präsidium. 2An die ausgewählten 
Bewerberinnen und Bewerber ergehen entsprechende Zulassungsbe-
scheide, an die nicht erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber Ableh-
nungsbescheide. 3Ein Nachrückverfahren bzw. Losverfahren findet statt. 
 

§ 9 
Auswahlkommission 

(1) 1Zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung nach Stufe 2 und Stufe 3 
wird durch das Präsidium eine Auswahlkommission eingesetzt. 2Ihr gehö-
ren ein Mitglied des Präsidiums als Vorsitzende/r, zwei Professorin-
nen/Professoren, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
und zwei Studierende an. 3Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder 
beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 
ein Jahr. Wiederbestellung ist jeweils möglich. 
(2) 1Die Auswahlkommission entscheidet, ob für einen bestimmten Teil-
Studiengang anhand der Nachfrage in dem Vorsemester oder aufgrund 
der vorliegenden Bewerberzahlen das Auswahlverfahren nach der ersten 
Stufe weitergeführt wird, wenn voraussehbar ist, dass für einen Teil-
Studiengang keine ausreichende Zahl an Bewerberinnen und Bewerbern 
zur Verfügung steht. 
(3) Die Auswahlkommission berichtet dem Senat nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vor-
schläge für die Weiterentwicklung des Verfahrens. 
 

§ 10 
Übergangsbestimmung 

In dem Auswahlverfahren zum Wintersemester 2011/2012 und zum Win-
tersemester 2012/13 erfolgt die Auswahl ohne Durchführung der Zweiten 
Stufe (Studierfähigkeitstest) und der Dritten Stufe (Auswahlgespräch). 
Abweichend von § 5 Abs. 3 Satz 7 und 8 findet ein Nachrück- und Losver-
fahren statt. Es unterbleibt die Bildung einer Auswahlkommission. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im amtlichen 
Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. Gleichzeitig 
werden die Zulassungsordnungen vom 16. Juni 2006, betreffend die Teil-
studiengänge Deutsch, Mathematik und Englisch (Universität Lüneburg 
INTERN Nr. 08/06) aufgehoben. 

A N L A G E  1 
 
Durchschnittsnote der HZB 
Punkteberechnung für die erste Stufe des Zulassungsverfahrens 
(schriftliches Verfahren) 
 

Durchschnittsnote der HZB Punktwert 

1,0 30 

1,1 29 

1,2 28 

1,3 27 

1,4 26 

1,5 25 

1,6 24 

1,7 23 

1,8 22 

1,9 21 

2,0 20 

2,1 19 

2,2 18 

2,3 17 

2,4 16 

2,5 15 

2,6 14 

2,7 13 

2,8 12 

2,9 11 

3,0 10 

3,1 9 

3,2 8 

3,3 7 

3,4 6 

3,5 5 

3,6 4 

3,7 3 

3,8 2 

3,9 1 

4,0 0 
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A N L A G E  2 
 
Studienrelevante außerschulische Leistungen und Berufsausbildung 
Punkteberechnung für die erste Stufe des Zulassungsverfahrens 
 

Kategorie 
 

max. 9 Punkte 
 

Nachweis durch 

1. freiwilliges soziales, ökologisches oder kulturelles (Halb-) Jahr bzw. 
mind. ein-(halb-) jähriger geregelter Freiwilligendienst              
ab   6 Monaten Dauer 
ab 10 Monaten Dauer 

 
 
1 Punkt 
2 Punkte 

Bescheinigung der Einsatzstelle/des Trägers mit Anga-
be einer Kontaktperson für evtl. Rückfragen 

2. Mind. einjährige Tätigkeit als Schulsprecher/in oder mind. einjährige 
Tätigkeit als Mitglied im Schulvorstand in der Sekundarstufe I oder II 

2 Punkte Bescheinigung der Schule oder Vermerk im Zeugnis 

3. Tätigkeit als  
• gewähltes Mitglied in Kommunalparlamenten (z.B. Gemeinderat, 

Stadtrat, Kreistag) oder 
• gewähltes Landtags- oder Bundestagsmitglied 

3 Punkte oder 
5 Punkte 

Bescheinigung des Gemeinderats, Stadtrats, Kreistags, 
Landtags, Bundestags 

- 4. mind. viermonatiger Schulbesuch ab Sekundarstufe I  oder ein 
Semester Studium im Ausland 
 

2 Punkte Bescheinigung der in- oder ausländischen (Hoch-) 
Schule 

5.  1.-3. Einzel- oder Gruppen-Preisträger/innen bei den vom Bund und 
Ländern gemeinsam geförderten bundesweiten Schüler- und Jugend-
wettbewerben (z.B. Jugend forscht, Fremdsprachen, Mathematik) ab 
Sekundarstufe I 
   • Preisträger/innen auf Landesebene oder    
   • Preisträger/innen auf Bundesebene  
 

 
 
 
3 Punkte oder 
5 Punkte 
 

Bescheinigung des Veranstalters des Wettbewerbs 

6. Studienstipendiaten/innen der Mitglieder  
der in der „Arbeitsgemeinschaft der Begabtenförderungswerke in der 
Bundesrepublik Deutschland“ zusammengeschlossenen bundesweit 
tätigen Begabtenförderungswerke, Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der „Deutschen Schülerakademie“ oder Studienstipendiaten/innen der 
Stiftung Begabtenförderungswerk Berufliche Bildung 
oder Studienstipendiaten/innen des DAAD 

5 Punkte Bescheinigung der Begabtenförderungswerke bzw. 
Deutschen Schülerakademie bzw. des DAAD 

7.  Einzel- und Gruppen-Preisträger/innen bei Wettkämpfen in olympi-
schen Disziplinen auf Landesebene, Bundesebene oder Mitglied in A-, 
B-, C-Kader in olympischen Disziplinen auf Bundesebene  

2 Punkte 
 

Geeigneter Nachweis (z. B. von nationalen Sportver-
bänden, Olympiastützpunkten) 

8. besondere Fremdsprachenkenntnisse in einer oder mehreren 
Fremdsprachen (außer Englisch) auf Ebene C1 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER), nachzuweisen durch 
ein gültiges Sprachzertifikat eines anerkannten Sprachinstituts, wel-
ches die Einordnung nach dem GER enthält 

2 Punkte Geeigneter Nachweis (z. B. von nationalen Sportver-
bänden, Olympiastützpunkten) 

9. abgeschlossene Berufsausbildung mit der Note sehr gut bzw. gut 3 Punkte Ausbildungsvertrag und Prüfungszeugnis 

aktuell gültige Fassung der Zulassungsordnung Lehramt
Anlage 2 zur Drs. Nr.  
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5. 
Zweite Änderung der Zugangsordnung 

der Leuphana Universität Lüneburg für alle 
Bachelor-Studiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die 

Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden 
 

 
Aufgrund des neugefassten § 18 Abs. 3 Satz 1 NHG in der Fassung vom 
10. Juni 2010 (Nds,GVBl. S. 242) hat der Senat der Leuphana Universität 
am16. März 2011 folgende Änderung der „Zugangsordnung der Leuphana 
Universität Lüneburg für alle Bachelorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), 
mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden“ vom 
14. Mai 2008 (Leuphana Gazette Nr. 11/08 vom 16. Juli 2008), zuletzt ge-
ändert am 14. Januar 2009 (Leuphana Gazette Nr. 3/09 vom 2. März 
2009) beschlossen. Der Stiftungsrat hat diese Änderung gem. § 62 Abs. 
4 NHG i.V.m. § 18 Abs.5 Satz 3, Abs. 6 Satz 3 und Abs. 14 NHG im Umlauf-
verfahren vom 27. Juni 2011 genehmigt. 
 
 

A B S C H N I T T   I 
 
Die „Zugangsordnung der Leuphana Universität Luneburg für alle Bache-
lorstudiengänge (2-Fach-Bachelor), mit denen die Voraussetzungen für 
ein Lehramt vermittelt werden“ vom 16. Juni 2008 (Leuphana Gazette Nr. 
11/08), zuletzt geändert am 2. März 2009 (Leuphana Gazette Nr. 3/09) 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
(2) „Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife oder einer als 
gleichwertig anerkannten Vorbildung sind ohne weitere Nachweise zu-
gangsberechtigt, sofern sie in der ihrer schulischen Vorbildung entspre-
chenden Fachrichtung studieren.“ 
 

A B S C H N I T T   I I 
 
Die Änderung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am Tage 
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Amtlichen Mittei-
lungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft. 
 

aktuell gültige Fassung der Zulassungsordnung Lehramt
Anlage 2 zur Drs. Nr.  
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SENAT 

 
Unterlage für die 79. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (4. Sitzung im Wintersemester 
2012/2013) am 20.02.2013 
 
Drucksache-Nr.: 371/79/4 WiSe 2012/2013 
Ausgabedatum: 13.02.2013 

 
 

TOP 6 ÄNDERUNGEN DER ZUGANGS- UND ZULASSUNGSORDNUNGEN AUS DEM BEREICH LEHRAMT   
 C) ERSTE ÄNDERUNG DER ORDNUNG ÜBER DEN ZUGANG UND DIE ZULASSUNG FÜR DIE KONSEKUTIVEN 

MASTER-STUDIENGÄNGE (M. ED.) DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG, MIT DENEN DIE VORAUSSET-
ZUNGEN FÜR EIN LEHRAMT AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN BZW. AN REALSCHULEN, SOWIE FÜR EIN 
LEHRAMT AN BERUFSBILDENDEN SCHULEN, FACHRICHTUNG SOZIALPÄDAGOGIK UND WIRTSCHAFTSWIS-
SENSCHAFTEN VERMITTELT WERDEN 

 

 
Sachstand 
Folgende Änderungen für die Zugangsordnung werden vorgeschlagen: 
 
Mit Einführung der neuen viersemestrigen Masterprogramme für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
wird nach ministerieller Vorgabe die Aufteilung der lehramtsspezifischen Schwerpunkte geändert. Während die bishe-
rigen zweisemestrigen Masterprogramme zwischen den Schwerpunkten "Lehramt an  Grund- und Hauptschulen" und 
"Lehramt an Realschulen" unterschieden, ist für die beiden neuen viersemestrigen Masterprogramme die (inhaltlich 
sinnvollere) Aufteilung in ein Programm für das Lehramt an Grundschulen und ein zweites für das Lehramt an Haupt- 
und Realschulen vorgesehen. Die vorliegenden Änderungen stellen daher ausschließlich redaktionelle Anpassungen 
der Ordnung an die neue Strukturierung der Masterprogramme für das Lehramt dar.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die erste Änderung der Ordnung über Zugang und Zulassung der 
Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden in der Fassung 
gem. Anlage 3 zur Drs. Nr. 371/79/4 WiSe 2012/2013.  
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X. 
Erste Änderung der  

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für die konsekutiven Master-Studiengänge (M. Ed.) 
der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die  

Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Haupt-
schulen bzw. an Realschulen, sowie für ein Lehramt an 

Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung 
Sozialpädagogik und Wirtschaftswissenschaften 

vermittelt werden 
 
 
Der Senat der Leuphana Universität hat am xx 2013 gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG die nachfolgende erste Änderung der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für die konsekutiven Master-Studiengänge (M. Ed.) 
der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die Voraussetzungen für ein 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen bzw. an Realschulen, sowie für ein 
Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik und 
Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden, vom 16. März 2011 (Leuphana 
Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) beschlossen. Der Stiftungsrat hat diese 
Änderung gem. § 62 Abs. 4 NHG am …genehmigt.  
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die konsekutiven Mas-
ter-Studiengänge (M. Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die 
Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Hauptschulen bzw. an Real-
schulen, sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung 
Sozialpädagogik und Wirtschaftswissenschaften vermittelt werden vom 16. 
März 2011  (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. Änderung der Überschrift: 

In der Überschrift wird der Textteil „für ein Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen bzw. an Realschulen“ ersetzt durch „für ein Lehramt an 
Grundschulen bzw. an Haupt- und Realschulen“  
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 1 Satz 1 wird der Textteil „Lehramt an Grundschulen (LG)- und 
Hauptschulen (LGH) bzw. an Haupt- und Realschulen (LHR)“ ersetzt 
durch „Lehramt an Grundschulen (LG) bzw. an Haupt- und Realschulen 
(LHR)“. In Satz 2 wird die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ und die Abkür-
zung „LHR“ durch „LR“ ersetzt.  
 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 1a wird die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ und die Abkürzung  
„LR“ durch „LHR“ ersetzt. Zwischen den Studienprogrammbezeichnun-
gen „LBS Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften“ und „LBS Fachrich-
tung Sozialpädagogik“ wird das Wort „und“ durch „bzw.“ ersetzt. 
In Abs. 2 und Abs. 4 wird jeweils die Abkürzung „LGH“ durch „LG“ und 
die Abkürzung „LR“ durch „LHR“ ersetzt. 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 

In Abs. 1 Satz 3 wird der Textteil „an Grund- und Hauptschulen oder an 
Haupt- und Realschulen“ ersetzt durch „an Grundschulen oder an 
Haupt- und Realschulen“. 
 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 
In Abs. 2 a) wird die Studienprogrammbezeichnung „Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen“ in „Lehramt an Grundschulen“ geändert. 
In Abs. 2 b) wird die Studienprogrammbezeichnung „Lehramt an Real-
schulen“ in „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ geändert. 

In Abs. 3 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(LGH und LR)“ in „(LG und 
LHR)“ geändert. 

 
6. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „ist“ durch „sind“ ersetzt. 

 
7. In § 8 wird Satz 2 ersatzlos gestrichen: 

„2Gleichzeitig treten folgende Ordnungen außer Kraft: 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die konsekutiven 
Masterstudiengänge (M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit 
denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Hauptschu-
len, sowie an Realschulen vermittelt werden vom 27. Januar 2009 
(Leuphana Gazette Nr. 1/09) Die Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für den konsekutiven Master-Studiengang Business and Hu-
man Resource Education (M. Ed.) an der Universität Lüneburg vom 30. 
August 2006 (Uni Intern 13/06). Die Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Lehramt an Be-
rufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik (M. Ed.)“ vom 30. 
August 2006 (Uni Intern 13/06).“ 
 

8. Die Anlage zu § 1 Abs. 1 „Fächerkombinationen“ wird wie folgt geän-
dert: 
a) Der Abschnitt 1. wird wie folgt neu gefasst: 

„1. Lehramt an Grundschulen: Für das Lehramt an Grundschulen 
muss mindestens eines der Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch 
oder Mathematik sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer kann 
auch Evangelische Religion, Kunst, Musik, Sachunterricht oder 
Sport gewählt werden.“ 

b) Der Abschnitt 2. wird wie folgt neu gefasst: 
„2. Lehramt an Haupt- und Realschulen: Für das Lehramt an 
Haupt- und Realschulen muss mindestens eines der Unterrichts-
fächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben einem die-
ser Unterrichtsfächer kann auch Biologie, Chemie, Evangelische 
Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt werden. Abwei-
chend von den Sätzen 1 und 2 können Biologie und Chemie ge-
wählt werden.“ 

c) Der Abschnitt 3. wird ersatzlos gestrichen. 
 

 
  

A B S C H N I T T  II  
 

Die Änderungen treten nach ihrer Genehmigung durch den Stiftungsrat und 
ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt zum 1. Oktober 2013 in 
Kraft. 
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X. 
Neubekanntmachung der  

Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für die konsekutiven Master-Studiengänge (M. Ed.) 
der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die  

Voraussetzungen für ein Lehramt an Grundschulen - 
und Hauptschulen bzw. an Haupt- und Realschulen, so-
wie für ein Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fach-

richtung 
Sozialpädagogik bzw.und Wirtschaftswissenschaften 

vermittelt werden 
 
 
Das Präsidium der Leuphana Universität Lüneburg gibt nachstehend den 
Wortlaut der der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die konse-
kutiven Master-Studiengänge (M. Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, 
mit denen die Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
bzw. an Realschulen, sowie für ein Lehramt an Berufsbildenden Schulen, 
Fachrichtung Sozialpädagogik und Wirtschaftswissenschaften vermittelt 
werden vom 16. März 2011  (Leuphana Gazette Nr. 9/11 vom 14. Juli 2011) in 
der nunmehr geltenden Fassung unter Berücksichtigung der ersten Änderung 
vom xx 2013  (Leuphana Gazette Nr. xx/13 vom xx. Juni 2013) sowie redaktio-
neller Änderungen, die den Inhalt nicht verändern, bekannt.  
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für die Master-
Studiengänge Lehramt an Grundschulen (LG)- und Hauptschulen (LGH) bzw. 
an Haupt- und Realschulen (LHR), sowie an berufsbildenden Schulen (LBS) 
der Fachrichtung Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften an der 
Leuphana Universität Lüneburg. Die Fächerkombinationen für LGH und LHR 
richten sich nach der Anlage 1. 
(2) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen 
als Plätze zur Verfügung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergeb-
nis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben (§ 4). 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
a)  entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die 

einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Bachelor-Abschluss 
oder diesem gleichwertigen Abschluss erworben hat, und zwar  
- für LGH und LHR in den beiden Fächern oder in fachlich eng verwand-

ten Fächern mit dem entsprechenden lehramtsspezifischen Schwer-
punkt, für die sich die Bewerberin oder der Bewerber bewirbt.  

-  für LBS Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften und bzw. LBS Fach-
richtung Sozialpädagogik in einem zulässigen Unterrichtsfach, einer 
einschlägigen beruflichen Fachrichtung, sowie des Professionalisie-
rungsbereichs mit den Bildungswissenschaften und der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik. 

oder 
an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Ab-
schluss in einem fachlich eng verwandten Studiengang erworben hat1;  

sowie 
b)  die besondere Eignung gemäß Absatz 2 nachweist. 
2Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft der 
zuständige Prüfungsausschuss. 

                                                        
1
Die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschläge der Zentralstelle 

für ausländisches Bildungswesen beim Ständigen Sekretariat der Kultusministerkonfe-
renz festgestellt. 

(2) 3Die besondere Eignung setzt einen qualifizierten Bachelor-Abschluss 
nach Maßgabe des Absatzes 3 voraus. Zusätzlich setzt die besondere Eig-
nung für den Master LGH und LHR voraus:  
a) den Nachweis der erfolgreichen Absolvierung des allgemeinen Schul-

praktikums (ASP) von mindestens 6 Wochen sowie  
b) den Nachweis der Absolvierung eines Sozial- oder Betriebspraktikums. 
4Für LBS Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften und LBS Fachrichtung So-
zialpädagogik setzt die besondere Eignung zusätzlich den Nachweis der er-
folgreichen Absolvierung des allgemeinen Schulpraktikums (ASP) voraus. 
(3) 1Der qualifizierte Bachelor-Abschluss setzt voraus, dass das vorangegan-
gene Studium mit mindestens der Note 2,5 abgeschlossen wurde. 2Wenn der 
Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist abwei-
chend von Satz 1 erforderlich, dass mindestens 145 Leistungspunkte vorlie-
gen und die aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote min-
destens 2,5 beträgt. 3Die so ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Aus-
wahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis 
der Bachelor-Prüfung hiervon abweicht. 
(4) 1Zugang zu den Masterstudiengängen LGH und LHR, sowie LBS Fachrich-
tung Sozialpädagogik bzw. Wirtschaftswissenschaften können auch Bewerbe-
rinnen und Bewerber erhalten, die die Voraussetzungen nach Abs. 3 nicht er-
füllen, aber überdurchschnittlich gute Noten in bis zu drei Modulen mit einem 
Umfang von insgesamt 15 Credit Points aus den zulässigen Unterrichtsfä-
chern/dem zulässigen Unterrichtsfach, der einschlägigen beruflichen Fach-
richtung oder des Professionalisierungsbereichs mit den Bildungswissen-
schaften bzw. der Berufs- und Wirtschaftspädagogik vorweisen können. 2Für 
jedes sehr gut abgeschlossene Modul à 5 Credit Points werden 0,2 Bonus-
punkte gutgeschrieben, für jedes gut abgeschlossene Modul à 5 Credit Points 
werden 0,1 Bonuspunkte gutgeschrieben, maximal können also 0,6 Bonus-
punkte erreicht werden. 3Bei Modulen mit einem höheren Arbeitsaufwand (10 
und 15 Credit Points) werden die Bonuspunkte entsprechend verdoppelt oder 
verdreifacht und die Anzahl der Module verringert. 
(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzu-
gangsberechtigung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss an einer deut-
schen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über ausreichen-
de Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird 
geführt nach den Vorgaben der Ordnung der Universität Lüneburg für die 
deutsche Sprachprüfung (DSH) für den Hochschulzugang ausländischer Stu-
dienbewerber in der jeweils gültigen Fassung. 
 

§ 3 
Studienbeginn, Bewerbungsfrist und Zulassungsantrag 

(1) 1Die Masterstudiengänge beginnen jeweils zum Wintersemester. 2Der Zu-
lassungsantrag muss bis zum 15. August bei der Hochschule eingegangen 
sein. 3Er muss sich auf den Zugang und die Zulassung für einen Lehramts-
studiengang (entweder an Grund- und Hauptschulen oder an Haupt- und Re-
alschulen oder an berufsbildenden Schulen, entweder Fachrichtung Wirt-
schaftswissenschaften oder Sozialpädagogik) beziehen. 4Er gilt nur für die 
Vergabe der Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
(2) Die Leuphana Universität Lüneburg bestimmt die Form des Zulassungs-
antrages und welche Unterlagen mindestens beizufügen sind sowie deren 
Form. 
(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, 
sind vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterla-
gen verbleiben bei der Hochschule. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen 
als Studienplätze zur Verfügung stehen2, werden die Studienplätze nach dem 
Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben.  
(2) Es werden folgende Gruppen gebildet, in denen die Auswahl erfolgt: 
a) Lehramt an Grundschulen- und Hauptschulen 

                                                        
2Maßgebend sind insoweit die Festlegungen für das jeweilige Fach in der jährlichen 

ZulassungszahlenVO des MWK. 
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b) Lehramt an Haupt- und Realschulen 
c) Lehramt an berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Sozialpädagogik 
d) Lehramt an berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Wirtschaftswis-

senschaften 
(3) 1Die Auswahlentscheidung erfolgt innerhalb jeder Gruppe nach einer 
Rangliste. Maßgebend für die Rangfolge auf der jeweiligen Liste ist die Ab-
schluss- bzw. Durchschnittsnote des vorangegangenen Studiums nach § 2 
Abs. 3 und 4. 2Besteht zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewer-
bern Ranggleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem 
Mittelwert der beiden Fachnoten (LGH und LHR) bzw. der Note der Fachrich-
tung und des Unterrichtsfaches (LBS); bei dann noch bestehender Rangg-
leichheit entscheidet das Los. 
(4) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der 
Hochschule unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, 
die nach § 2 Abs. 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nach-
weis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums auflösend be-
dingt. 3Dieser Nachweis ist bis zum Datum des Vorlesungsbeginns zu erbrin-
gen; wird er nicht rechtzeitig erbracht und hat die Bewerberin oder der Be-
werber dies zu vertreten, erlischt die Einschreibung. 

 
§ 5 

Auswahlkommissionen 
(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die zuständige Fa-
kultät für jeden Studiengang eine Auswahlkommission. 
(2) 1Einer Auswahlkommission gehören drei stimmberechtigte Mitglieder an, 
die der Hochschullehrer- oder der Mitarbeitergruppe angehören müssen, und 
ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 2Wenigstens ein 
Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. 3Die Mitglieder werden 
durch den Fakultätsrat der zuständigen Fakultät eingesetzt. 4Die Amtszeit der 
nicht studentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mit-
glieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. 5Die Auswahlkommission ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind. 
(3) 1Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 
a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 
b) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 
c) Erstellung der Rangliste gemäß § 4 Abs. 3. 
2Die Auswahlkommission kann den Immatrikulations-Service mit der Prüfung 
der Zulassungsanträge gemäß a) beauftragen. 
 

§ 6 
Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, 

Abschluss der Verfahren 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten 
von der Hochschule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird 
eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber 
schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt 
diese Erklärung nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbe-
scheid unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzu-
weisen. 
(2) 1Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, er-
halten einen Ablehnungsbescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der 
Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des zuletzt zugelassenen 
Bewerbers aufgeführt istsind. 2Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen. 
(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste nach § 4 Abs. 3 S. 1 
durchgeführt. 
(4) 1Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorle-
sungsbeginn abgeschlossen. 2Danach noch verfügbare Studienplätze werden 
auf formlosen Antrag durch Los vergeben. 
(5) Der Zulassungsausschuss kann den Immatrikulations-Service mit der 
Abwicklung des Verfahrens nach Abs. 1 bis 4 beauftragen. 
 

§ 7 
Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) 1Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Se-
mester werden in nachstehender Reihenfolge an die Bewerberinnen und Be-
werber vergeben, 
a)  die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa)  an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder 
waren, 

ab) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deut-
schen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen 
Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

b)  für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person 
liegen, eine besondere Härte bedeuten würde, 

c)  die sonstige Gründe geltend machen. 
2Eine Zulassung setzt die Einstufung in ein entsprechendes Fachsemester 
aufgrund nachgewiesener Studienleistungen und Studienzeiten voraus. 
(2) Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entscheidet über die 
Zulassung das Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalen-
ten Prüfung;  bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozia-
len, insbesondere familiären und wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch 
gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 
§ 8 

Inkrafttreten 
1Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch den Stiftungsrat am Tag nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig treten 
folgende Ordnungen außer Kraft: 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die konsekutiven Mas-
terstudiengänge (M.Ed.) der Leuphana Universität Lüneburg, mit denen die 
Voraussetzungen für ein Lehramt an Grund- und Hauptschulen, sowie an Re-
alschulen vermittelt werden vom 27. Januar 2009 (Leuphana Gazette Nr. 
1/09) 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Mas-
ter-Studiengang Business and Human Resource Education (M. Ed.) an der 
Universität Lüneburg vom 30. August 2006 (Uni Intern 13/06). 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Mas-
ter-Studiengang „Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozial-
pädagogik (M. Ed.)“ vom 30. August 2006 (Uni Intern 13/06).
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ANLAGE 

zu § 1 Abs. 1 
Fächerkombinationen 
 
 
1.  Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Schwerpunkt Grund-

schule: 
Für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Schwerpunkt 
Grundschule muss mindestens eines der Unterrichtsfächer Deutsch, 
Englisch oder Mathematik sein. Neben einem dieser Unterrichtsfächer 
kann auch Evangelische Religion, Kunst, Musik, Sachunterricht oder 
Sport gewählt werden. 

 
2.  Lehramt an Grund- und Haupt- und Realschulen mit dem Schwer-

punkt Hauptschule: 
Für das Lehramt an Grund- und Haupt- und Realschulen mit dem 
Schwerpunkt Hauptschule muss mindestens eines der Unterrichtsfä-
cher Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben einem dieser 
Unterrichtsfächer kann auch Biologie, Chemie, Evangelische Religion, 
Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt werden. Abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 können Biologie und Chemie gewählt werden. 

 
3.  Lehramt an Realschulen: 

Für das Lehramt an Realschulen muss mindestens eines der Unter-
richtsfächer Deutsch, Englisch oder Mathematik sein. Neben einem 
dieser Unterrichtsfächer kann auch Biologie, Chemie, Evangelische 
Religion, Kunst, Musik, Politik oder Sport gewählt werden. Abwei-
chend von den Sätzen 1 und 2 können Biologie und Chemie gewählt 
werden. 

 

ANLAGE 3 zur Drs. Nr. 
371/79/4 WiSe 2012/2013



 
SENAT 

 
Unterlage für die 79. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (4. Sitzung im Wintersemester 
2012/2013) am 20.02.2013 
 
Drucksache-Nr.: 371/79/4 WiSe 2012/2013 
Ausgabedatum: 13.02.2013 

 
 

TOP 6 ÄNDERUNGEN DER ZUGANGS- UND ZULASSUNGSORDNUNGEN AUS DEM BEREICH LEHRAMT   
 D) ERSTE ÄNDERUNG DER ZUGANGS- UND ZULASSUNGSORDNUNG DER LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNE-

BURG ZUM MASTER-ZERTIFIKATSSTUDIENGANG (ERWEITERUNGSFACH LEHRAMT AN BERUFSBILDENDEN 
SCHULEN UND LEHRAMT AN GRUND-, HAUPT- ODER REALSCHULEN) 

 

 
Sachstand 
Folgende Änderungen für die Zugangsordnung werden vorgeschlagen: 

In die Ordnung soll das Unterrichtsfach Chemie aufgenommen werden, damit auch dieses zukünftig als Erweite-
rungsfach (drittes Unterrichtsfach) für das Lehramt an Haupt- und Realschulen studiert werden kann. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Senat beschließt gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die erste Änderung der Zugangs- und Zulassungsordnung der 
Leuphana Universität Lüneburg zum Master-Zertifikatsstudiengang (Erweiterungsfach Lehramt an berufsbildenden 
Schulen und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen) in der Fassung gem. Anlage 4 zur Drs. Nr. 371/79/4 WiSe 
2012/2013.  
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X. 
Erste Änderung der  

Zugangs- und Zulassungsordnung der Leuphana  
Universität Lüneburg zum  

Master-Zertifikatsstudiengang  
(Erweiterungsfach Lehramt an berufsbildenden Schulen 

und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen) 
 
 
Der Senat der Leuphana Universität hat am xx 2013 gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 
NHG die nachfolgende erste Änderung der Zugangs- und Zulassungsordnung 
der Leuphana Universität Lüneburg zum Master-Zertifikatsstudiengang  
(Erweiterungsfach Lehramt an berufsbildenden Schulen und Lehramt an 
Grund-, Haupt- oder Realschulen) vom 21. März 2012 (Leuphana Gazette Nr. 
6/12 vom 12. Juli 2012) beschlossen. Der Stiftungsrat hat die Änderung der 
Ordnung gem. § 62 Abs. 4 NHG am …genehmigt.  
 

A B S C H N I T T  I 
 
Die Zugangs- und Zulassungsordnung der Leuphana Universität Lüneburg 
zum Master-Zertifikatsstudiengang (Erweiterungsfach Lehramt an berufsbil-
denden Schulen und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen) vom 21. 
März 2012  (Leuphana Gazette Nr. 6/12 vom 12. Juli 2012) wird wie folgt ge-
ändert: 
 
1. In der Anlage zu § 1 „Liste der wählbaren Fächer“ wird unter „Unter-

richtsfächer Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen“ das Fach 
„Chemie“ ergänzt. 
 
 

A B S C H N I T T  II 
 

Die Änderungen treten nach ihrer Genehmigung durch den Stiftungsrat und 
ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt zum 1. Oktober 2013 in 
Kraft. 
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1.  
Zugangs- und Zulassungsordnung der Leuphana  

Universität Lüneburg zum  
Master-Zertifikatsstudiengang  

(Erweiterungsfach Lehramt an berufsbildenden Schulen 
und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen) 

 
Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg hat gem. § 18 Abs. 8 und Abs. 
14 NHG am 21. März 2012 die nachfolgende Ordnung über Zugang und Zu-
lassung zum Master-Zertifikatsstudiengang (Erweiterungsfach Lehramt an 
berufsbildenden Schulen und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen) 
beschlossen. Der Stiftungsrat hat die Ordnung gem. § 62 Abs. 4 NHG am 27. 
April 2012 genehmigt. 

 
§ 1 Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung für den Master-
Zertifikatsstudiengang Erweiterungsfach Lehramt an berufsbildenden Schu-
len und Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen an der Leuphana Uni-
versität Lüneburg mit den aus der Anlage ersichtlichen wählbaren Studienfä-
chern. 
 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 
(1) 1Zugangsvoraussetzung ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber  

a) – entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die 
einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, einen Masterstudiengang 
oder einen diesem gleichwertigen Abschluss mit einem lehramtsspezifi-
schen Schwerpunkt für das Lehramt an berufsbildenden Schulen, das 
Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen mit einer anderen berufli-
chen Fachrichtung und einem anderen Fach bzw. zwei anderen Fächern 
als die berufliche Fachrichtung/das Fach, für das der Zugang in diesem 
Studiengang angestrebt wird, erfolgreich abgeschlossen hat, oder  

– an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Ab-
schluss mit lehramtsspezifischem Schwerpunkt für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen, das Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschu-
len und mit einer anderen beruflichen Fachrichtung und einem anderen 
Fach bzw. zwei anderen Fächern als die berufliche Fachrichtung/das 
Fach, für das der Zugang in diesem Studiengang angestrebt wird, er-
worben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungs-
vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim 
ständigen Sekretariat der Kultusministerkonferenz (www.anabin.de) 
festgestellt, oder 

– in den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen, das 
Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg eingeschrieben ist, oder 

– ein erstes Staatsexamen für das Lehramt an berufsbildenden Schulen, 
das Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen mit einer anderen be-
ruflichen Fachrichtung und einem anderen Fach bzw. zwei anderen Fä-
chern als die berufliche Fachrichtung/das Fach, für das der Zugang in 
diesem Studiengang angestrebt wird, erfolgreich absolviert hat,  

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absätze 2 bis 4 nachweist. 2Die Entschei-
dung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prü-
fungsordnung zuständige Stelle. 
 
(2) Die besondere Eignung setzt voraus: einen qualifizierten Abschluss in ei-
nem der in Absatz 1 genannten Studiengänge nach Maßgabe des Absatzes 3. 
 
(3) 1Der qualifizierte Abschluss setzt voraus, dass das vorangegangene Stu-
dium mit mindestens der Note 2,5 abgeschlossen wurde. 2Wenn der Studien-
abschluss zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht vorliegt, ist es abweichend 

von Satz 1 erforderlich, dass mindestens 145 Leistungspunkte vorliegen und die 
aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,5 beträgt. 
3Die ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Zulassungsverfahren nach § 4 be-
rücksichtigt, unabhängig davon, ob das Ergebnis der Prüfung davon abweicht. 
4Für die Studienfächer Musik und Sport müssen vor Aufnahme des Studiums die 
besonderen Zugangsvoraussetzungen (besondere Befähigung gem. § 3 (Musik) 
und § 4 (Sport) der Zugangsordnung für alle Bachelor-Studiengänge mit denen 
die Voraussetzung für ein Lehramt vermittelt werden vom 14.07.2011 in der aktu-
ell gültigen Fassung erfüllt sein. 
 
(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsbe-
rechtigung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss an einer deutschen Hoch-
schule erworben haben, müssen darüber hinaus über ausreichende Kenntnisse 
der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt nach den 
Vorgaben der Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg für die deutsche 
Sprachprüfung (DSH) für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewer-
ber/innen in der jeweils gültigen Fassung. 
 

 
§ 3 Studienbeginn, Bewerbungsfrist und Einschreibung 

 (1) 1Der Zertifikatstudiengang beginnt jeweils zum Wintersemester. 2Der Zulas-
sungsantrag muss mit allen erforderlichen Unterlagen bis zum 15. August eines 
jeden Jahres bei der Hochschule eingegangen sein. 3Er muss sich auf den Zugang 
für einen bestimmten Lehramtsstudiengang (Grundschulen, Hauptschulen, Real-
schulen oder Berufsbildende Schulen) beziehen. 4Er gilt nur für die Vergabe der 
Studienplätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
(2) Die Leuphana Universität Lüneburg bestimmt Form des Zulassungsantrages 
und welche Unterlagen mindestens beizufügen sind sowie deren Form. 
(3) 1Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind 
vom Zulassungsverfahren ausgeschlossen. 2Die eingereichten Unterlagen verblei-
ben bei der Hochschule. 
(4) 1Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Immatrikulationsordnung der 
Hochschule unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die 
nach § 2 Abs. 3 Satz 2 als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über 
die erfolgreiche Beendigung des vorangegangenen Studiums auflösend bedingt. 
3Dieser Nachweis ist bis zum Datum des Vorlesungsbeginns zu erbringen; wird er 
nicht rechtzeitig erbracht und hat die Bewerberin oder der Bewerber dies zu ver-
treten, erlischt die Einschreibung. 
 

§ 4 Bescheiderteilung 
(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von 
der Hochschule einen schriftlichen Zulassungsbescheid. 2In diesem wird eine Frist 
festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder der Bewerber schriftlich zu erklä-
ren hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. 3Liegt diese Erklärung nicht 
frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 4Auf diese 
Rechtsfolge ist im Zulassungsbescheid hinzuweisen. 
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten 
einen begründeten Ablehnungsbescheid, welcher mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen ist. 
 
 

§ 5 In-Kraft-Treten, Übergangsregelung 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtlichen  
Mitteilungsblatt der Leuphana Universität Lüneburg in Kraft.
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Anlage zu § 1: 
 Liste der wählbaren Studienfächer 
 
Berufliche Fachrichtungen:  
Sozialpädagogik oder Wirtschaftswissenschaften 
 
Unterrichtsfächer Lehramt an berufsbildenden Schulen:  
Mathematik 
Evangelische Religion 
Sport 
 
Unterrichtsfächer Lehramt an Grund-, Haupt- oder Realschulen: 
Mathematik 
Evangelische Religion 
Musik 
Sport 
Chemie 
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